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II/A Äußerung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 
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II/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
II/B 1: Amprion 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Höchstspannungsfreileitungen: 
Der Geltungsbereich befindet sich südwestlich zu den genannten 
Hochspannungsfreileitungen der Amprion GmbH. Es handelt sich um eine 220-/380-
kV-Leitung zwischen Eiberg und Opladen, die nordwestlich des Plangebietes in 
einem Abstand von rund 200 m verläuft und eine 110-/220-kV-Leitung zwischen 
Opladen, Abzweig Benrath. Dieser Abzweig verläuft südlich parallel zur 
vorgenannten Leitung und zweigt in einem Abstand von rund 150 m nordwestlich der 
nördlichen Plangebietsgrenze nach Osten ab. Der kleinste Abstand zum 
nordwestlichen Bereich des Plangebietes beträgt rund 120 m. Somit befindet sich 
das Plangebiet nicht innerhalb der Schutzstreifen der genannten Leitungen.   
 
Der Landesentwicklungsplan NRW (LEP) formuliert Grundsätze zum Umgang mit 
bestehenden Höchstspannungsleitungen (Leitungen ab 220 kV). Nach Punkt 8.2-3 
soll demnach bei der Ausweisung von neuen Baugebieten zu Trassen von 
Höchstspannungsfreileitungen nach Möglichkeit ein Abstand von mindestens 400 m 
eingehalten werden. Diese Grundsatzregelung dient dem vorbeugenden 
Gesundheitsschutz und wurde pauschal für alle Hochspannungsleitungen ab 220 kV 
eingeführt. Als Grundsatz der Raumordnung ist Grundsatz 8.2-3 im Rahmen der 
Bauleitplanung in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen. 
 
Die Bauleitplanung unterliegt den vorhandenen gesetzlichen Regelwerken auf 
Bundes- und Landesebene (in diesem Fall BImSchG inkl. 26. BImSchV und der 
Abstandserlass NRW). 
 
Die 26. BImSchV legt Grenzwerte fest, um die Menschen vor 
gesundheitsschädlichen Wirkungen zu schützen. Unmittelbar eintretende 
Gesundheitsschäden aufgrund elektrischer und magnetischer Felder für die 
Allgemeinbevölkerung sind nach der derzeitigen Forschungslage auszuschließen, 
wenn die festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. 
 
Der Abstandserlass NRW 2007 sieht zur sicheren Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) zu 
380 kV Freileitungen einen Abstand von mindestens 40 m zur Trassenmitte vor. 
Dieser Abstand wird mit der vorliegenden Planung in einem Abstand von mindestens 
120 m zur 110-/220-kV-Leitung und rund 190 m zur 220-/380-kV-Leitung deutlich 
eingehalten. 
 
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass dem Trennungsgrundsatz des 
§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG) entsprochen wird und die 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen zur Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet eingehalten werden können.  
 
Mit einem Abstand von rund 190 m zur 220-/380-kV-Leitung befindet sich das 
Plangebiet geringfügig in der vom Leitungsbetreiber definierten Zone II (Abstand 
40 m bis 200 m zur Leitungsmittelachse).  
Die geplante Wohnnutzung inklusive der privaten Freibereiche und Gärten befindet 
sich aufgrund der im Norden des Plangebiets angeordneten Freifläche vollständig in 
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Zone III (Abstand 200 m bis 400 m zur Leitungsmittelachse). Wohn- und 
Freizeitflächen sind in dieser Zone grundsätzlich möglich. Der gebotenen 
Konfliktbewältigung nach dem Trennungsgrundsatz des § 50 Abs. 1 BImSchG wird 
somit angemessen Rechnung getragen. 
 
Zu Trägerbeteiligung: 
Die Amprion GmbH weist darauf hin, die Westnetz GmbH sowie die DB Energie 
GmbH am Verfahren zu beteiligen. Die Westnetz GmbH und DB Energie GmbH 
(über DB Immobilien) wurden im Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregungen zur Ausweisung von Wohnbauflächen im Nahbereich der 
Höchstspannungsfreileitungen wurden durch die Planung bereits berücksichtigt.  
 
Der Anregung bezüglich der zu beteiligen Firmen wurde bereits gefolgt. 



11 
 

II/B 2: Autobahn GmbH – Niederlassung Rheinland, Außenstelle Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Straßenbauverwaltung sind berührt. Aus straßenplanerischer Sicht 
werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert. Ein Abwägungserfordernis liegt 
nicht vor. 
Die allgemeinen Hinweise zu Lärmschutzmaßnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Verkehrslärmbelastung durch die nahegelegene Autobahn wird im 
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Im Bebauungsplan 
werden auf dieser Grundlage Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen getroffen.  
Die Anbaubeschränkungszone (100 m ab Fahrbahnkante) gemäß § 9 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) wurde bereits in der zeichnerischen Darstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nachrichtlich übernommen. Im 
südwestlichen Randbereich wird mit den festgesetzten Baugrenzen eine bauliche 
Nutzung im Bereich der Anbaubeschränkungszone der Autobahn vorbereitet. Das 
Fernstraßen-Bundesamt bzw. die Autobahn GmbH ist daher im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligen. Die weiteren Bestimmungen zur 
Anbaubeschränkungszone gemäß § 9 FStrG wurden bereits nachrichtlich in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung bezüglich der zeichnerischen Darstellung der 
Anbaubeschränkungszone wurde bereits gefolgt. Die Hinweise zur 
Anbaubeschränkungszone wurden bereits berücksichtigt. 
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II/B 3: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 – Verkehr 
(Integrierte - Gesamtverkehrsplanung) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Aus Sicht des Verkehrsdezernats der Bezirksregierung Köln bestehen gegenüber der 
Planung keine Bedenken. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor.Es wird darauf 
hingewiesen, dass der Anschluss der privaten Straße (verkehrsberuhigte Zone) aus 
Sicherheitsgründen möglichst an eine Straße mit Geschwindigkeit 30 km/h 
angeschlossen werden sollte. Die Muldestraße ist bereits mit einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf max. 30 km/h ausgewiesen. Mit dem Anschluss der 
Planstraße (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: verkehrsberuhigter 
Bereich) an die öffentliche Verkehrsfläche im Bestand wurde damit der Hinweis aus 
Sicherheitsgründen bereits berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Bezirksregierung Köln, Dezernat 52 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Bezirksregierung Köln/Dezernat 52 sind nicht betroffen. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt Leverkusen wurde im Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 5: Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu a) 
Die Bezirksregierung Düsseldorf wurden im Verfahren beteiligt. 
 
Es hat eine Prüfung bzgl. Angaben zu Abständen und Lage stattgefunden und wurde 
bei Erfordernis dementsprechend in der Planbegründung und dem Umweltbericht 
korrigiert. Gemäß Angabe der Amprion GmbH befindet sich der Geltungsbereich 
mindestens 190 m südwestlich zur örtlich vorhandenen Leitungsmittellinie und somit 
außerhalb des Schutzstreifens der zwei naheliegenden Höchstspannungsfrei-
leitungen (vgl. Stellungnahme Amprion GmbH vom 18.03.2021). 
 
Die Angabe unter Punkt 3.9 der Planbegründung wurde korrigiert. Ein Abstand von 
400 m kann in der vorliegenden Planung nicht eingehalten werden, befindet sich 
jedoch vollständig in der vom Leistungsbetreiber definierten Zone III (Abstand 
200 bis 400 m zur Leitungsmittelachse). Wohn- und Freizeitflächen sind demnach in 
dieser Zone grundsätzlich möglich. 
 
Relevante/maßgebliche Immissionsorte 
Gemäß den Hinweisen zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische 
Felder (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft - V B 2 
8828 - (V Nr. 4/98) -v. 18.12.1998) ist „bei Grundstücken im Bereich eines 
Bebauungsplans (…) in der Regel von einer Bestimmung zum nicht nur 
vorübergehenden Aufenthalt auszugehen“ (Punkt 2.2 zu § 2 – 
Hochfrequenzanlagen). Hierzu zählen beispielsweise auch Spielplätze.  
Da die Abstände gem. Nr. 3 zu § 3 – Niederfrequenzanlagen für die Freileitungen in 
der vorliegenden Planung nicht unterschritten werden, besteht keine Betroffenheit. 
 
Insgesamt sind aufgrund der vorliegenden Abstände keine weiteren 
Detailuntersuchungen erforderlich. 
 
Zu b) 
Die 26. BImSchV legt Grenzwerte fest, um die Menschen vor 
gesundheitsschädlichen Wirkungen zu schützen. Unmittelbar eintretende 
Gesundheitsschäden aufgrund elektrischer und magnetischer Felder für die 
Allgemeinbevölkerung sind nach der derzeitigen Forschungslage auszuschließen, 
wenn die festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. Ein Eingriff in die jeweiligen 
Schutzstreifen der Freileitungen (gem. 26. BImSchV ausgehend vom äußeren, 
ruhenden Leiter bei 380 kV-Leitungen mindestens 20 m, bei 110 kV-Leitungen 
mindestens 10 m) wird mit dem Bebauungsplan nicht vorbereitet. Die geplante 
Wohnbebauung inkl. Freiflächen liegt demnach nicht im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Anlagen.  
 
Der Abstandserlass NRW 2007 sieht zur sicheren Einhaltung der 
Immissionsgrenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) zu 
380 kV Freileitungen einen Abstand von mindestens 40 m zur Trassenmitte vor. 
Dieser Abstand wird mit der vorliegenden Planung in einem Abstand von mindestens 
120 m zur 110-/220-kV-Leitung und rund 190 m zur 220-/380-kV-Leitung deutlich 
eingehalten.  
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Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass dem Trennungsgrundsatz des 
§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG) entsprochen wird und die 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen zur Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet eingehalten werden können.  
 
Die geplante, schützenswerte Wohnnutzung inklusive der privaten Freibereiche und 
Gärten befindet sich aufgrund der im Norden des Plangebietes angeordneten 
Freifläche vollständig in einem Abstand von mehr als 200 m zur Leitungsmittelachse. 
Der gebotenen Konfliktbewältigung wird somit in der Planung angemessen 
Rechnung getragen. 
 
Ein Hinweis zum Seveso-II-Konzept wurde im Umweltbericht mit aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweisen zu redaktioneller Ergänzung der Begründung (Teil A und B) und dem 
Umweltbericht bzgl. Hochspannungsfreileitungen und Störfallbetrieben wurde gefolgt. 
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II/B 6: Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 (Obere Wasserbehörde) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Rohrfernleitungen 
Der Hinweis zur Erdgasleitung wird zur Kenntnis genommen und die 
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, wurde im 
Verfahren beteiligt. Es wurden keine Bedenken mitgeteilt. Im Bebauungsplan wurde 
bereits die vorhandene Leitungstrasse inklusive Schutzstreifen nachrichtlich 
übernommen. 
 
Wasserrahmenrichtline (WRRL) Grundwasser 
Es werden keine Bedenken geäußert. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
Die Hinweise zum Grundwasser, zur Wasserrahmenrichtline und zur 
Wasserschutzzone wurden in den Planunterlagen bereits berücksichtigt. Im 
Bebauungsplan ist ein Hinweis auf die Wasserschutzgebietsverordnung Leverkusen-
Rheindorf vom 3. April 1998 enthalten. Die jeweils geltenden Bestimmungen der 
aktuellen Fassung sind auf nachgelagerter Planungsebene im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren zu beachten und bei Bedarf die entsprechenden Anträge 
bei der zuständigen Behörde (Untere Wasserbehörde) zu stellen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 7: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Durch das Plangebiet verläuft eine Richtfunktrasse der Deutschen Telekom. In 
diesem Bereich dürfen Gebäudehöhen von 35 m nicht überschritten werden. Die 
Gebäudehöhen der Planung überschreiten diese Grenze nicht. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Die Firma Ericsson Services GmbH wurde im Verfahren beteiligt. 
  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8: Ericsson Service GmbH 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Bedenken mitgeteilt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Die Firma Deutsche Telekom Technik GmbH wurde im Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9: EVL – Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Wasserschutz: 
Die Wasserschutzzone III A wurde nachrichtlich in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan übernommen.  
 
Zu Strom: 
In Bezug auf Strom bestehen keine Einwände seitens der Energieversorgung 
Leverkusen. Es wird darauf hingewiesen, dass je ein MSP-Kabel und NSP-Kabel im 
Geltungsbereich verlaufen. Der Hinweis wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Die EVL wird in der Genehmigungs- und Ausbauplanung weiterhin beteiligt. 
 
Zu Telekommunikation, Fernwärme und Gas/Wasser: 
Belange der Energieversorgung Leverkusen (EVL) in Bezug auf Telekommunikation, 
Fernwärme und Gas/Wasser werden keine Bedenken mitgeteilt. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Zu Leitungsverlauf: 
Die Berücksichtigung der allgemeinen Hinweise zu bestehenden Leitungen der EVL 
erfolgt außerhalb des Bauleitplanverfahrens im Rahmen der weiteren 
Erschließungsplanung und Ausführung. 
 
Die Einbindung der Leitungsträger zu Leitungsneuverlegung oder 
Leitungsverlegungen erfolgt üblicherweise im Rahmen der weiteren Ausführungs- 
und Erschließungsplanung. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) wird im 
Rahmen der weiteren Erschließungs- und Ausführungsplanung frühzeitig beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10: Fernstraßen-Bundesamt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Das Fernstraßen-Bundesamt weist darauf hin, dass die Zuständigkeiten bei der 
Beteiligung von öffentlichen Trägern im Rahmen der Bauleitplanung seit dem 
1. Januar 2021 bei der Autobahn GmbH des Bundes (AdB) für die 
Bundesautobahnen als Träger der Straßenbaulast liegen. Ein Abwägungserfordernis 
liegt nicht vor. 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes wurde im Verfahren beteiligt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 11: PLEdoc 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch den Verlauf zweier 
Versorgungsleitungen betroffen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine 
Ferngasleitung mit Begleitkabel sowie zum anderen um eine Kabelschutzrohranlage 
(KSR) mit einliegenden Lichtwellenleiterkabel (LWL). In die Planzeichnung des 
Bebauungsplans werden für die Ferngasleitung Schutzstreifengrenzen (10 bzw. 
jeweils 5 m beiderseitig der Leitungsachse) nachrichtlich aufgenommen.  
Für die LWL-KSR-Anlage werden Schutzstreifengrenzen (2 m bzw. 1 m beidseitig 
der Leitungsachse) erforderlich. Aufgrund der Lage dieser Versorgungsleitung 
innerhalb der Straßenverkehrsfläche werden die mitgeteilten Schutzanforderungen 
erfüllt. Eine zusätzliche Ausweisung mit Schutzstreifengrenzen ist daher nicht 
erforderlich. Da im Bereich der notwendigen Schutzabstände die planungsrechtlichen 
Festsetzungen als Grünfläche bzw. als Verkehrsfläche erfolgen, sind bauliche 
Anlagen dort generell nicht zulässig. 
 
Die PLEdoc GmbH ist mit den Aussagen im Bebauungsplan und den textlichen 
Festsetzungen sowie den Hinweisen aus der frühzeitigen Beteiligung einverstanden. 
Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 12: Polizeipräsidium Köln  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es bestehen unter Berücksichtigung der technischen und städtebaulichen 
Kriminalprävention keine Bedenken. Auf Ebene des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans besteht kein Abwägungserfordernis. Der Investor wird über die 
Möglichkeiten zur Beratung durch die Polizei informiert. Von einem textlichen Hinweis 
zur Kriminalprävention wird daher abgesehen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13: Westnetz GmbH, Spezialservice Strom 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Westnetz GmbH werden nicht berührt, da der Planbereich 
außerhalb des vorgeschriebenen Schutzstreifens liegt. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
 
Es werden vorsorglich allgemeine Hinweise zu Arbeiten im Schutzstreifen gegeben 
und auf Sicherheitsvorkehrungen bei Bauarbeiten hingewiesen. Die Hinweise werden 
der Vorhabenträgerin mitgeteilt und sind bei Bedarf auf nachgelagerter Planungsebe 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren und im Zuge der Umsetzung des 
Bebauungsplans zu berücksichtigen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C Äußerungen der Fachbereiche der Stadt Leverkusen 
 
II/C 1: Fachbereich – Finanzen (FB 20) 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Aus Sicht des Fachbereichs 20 werden keine Bedenken mitgeteilt. Es wird auf die 
Stellungnahme vom 10.02.2020 verwiesen. In dieser Stellungnahme wurde darauf 
hingewiesen, dass es sich bei dem Flurstück 241 (öffentliche Verkehrsfläche) um 
einen gewidmeten Weg handelt und die Nutzung auf Fußgänger- und Radverkehr 
sowie auf land- und forstwirtschaftlichen Verkehr beschränkt ist. Diese Rechte 
können mit Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans gesichert werden.  
Des Weiteren diene dieser Weg der Andienung einer Mobilfunkstation. Für die 
vorgesehene Erweiterung der Nutzung sei der Abschluss eines 
Erschließungsvertrages notwendig. Die Andienung der Mobilfunkstation über die 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche hinaus kann bei Bedarf durch vertragliche 
Regelungen mit dem Vorhabenträger auch zukünftig gesichert werden. Dies stellt 
keinen Regelungsinhalt des Bebauungsplans dar.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 2: Fachbereich – Ordnung und Straßenverkehr – Abt. 363 Straßenverkehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Aus Sicht des Fachbereichs 36 bestehen aus verkehrsrechtlicher Sicht grundsätzlich 
keine Bedenken.  
Es wird darauf hingewiesen, dass genügend Parkmöglichkeiten vorhanden sein 
müssen. Für das Plangebiet sind insgesamt 41 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Dies 
entspricht bei dem Bau von 27 Wohneinheiten einen Stellplatzschlüssel von 1,5 und 
erfüllt somit die städtischen Vorgaben. 33 Fahrradbügel, die insgesamt Stellfläche für 
66 Fahrräder bieten, werden westlich der Pkw-Stellplätze zur Verfügung gestellt. Bei 
Bedarf können optimierte Fahrradbügel für Lastenräder ausgetauscht werden. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit, an jeder Wohneinheit Fahrräder im 
Vorgartenschrank der jeweiligen Wohneinheit unterzustellen und ggf. Akkus von E-
Bikes zu laden. Hierdurch ergeben sich mindestens weitere 27 Fahrrad-Stellplätze. 
Somit werden 93 Fahrradabstellplätze (gefordert: 81 Fahrradabstellplätze) im 
Plangebiet geschaffen. Damit können die Anforderungen der Stellplatzsatzung der 
Stadt Leverkusen angemessen erfüllt werden. 
 
In Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau der Stadt Leverkusen wird für die 
öffentliche Verkehrsfläche der heutige Katasterzuschnitt mit einer Breite von rund 
5 m im östlichen Bereich, angrenzend an die bestehende Muldestraße, beibehalten 
und im weiteren Verlauf der Ausbau auf eine Breite von rund 6 m zukunftsgerichtet 
vorbereitet. Mit diesem Querschnitt der Straßenverkehrsfläche stehen ausreichende 
Flächen für Begegnungsverkehr, Rettungs- und Lieferverkehr sowie rangierende 
Fahrzeuge (Parken auf den senkrecht zur Straße angeordneten Stellplätzen), aber 
auch für Radverkehr und Fußwegeflächen zur Verfügung. Eine Aufweitung im 
Bereich des Flurstücks 244 ist aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit nicht 
möglich. 
 
Es wird auf die Berücksichtigung zur Aufteilung der Straße hinsichtlich der 
verschiedenen Nutzer und Nutzerinnern hingewiesen. Die Straßenraumgestaltung 
und zukünftige Fahrbahnaufteilung ist nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. 
Vorgesehen ist die Ausbildung einer Mischverkehrsfläche, die in der Regel nicht über 
baulich getrennte Nebenanlagen verfügt.  
 
Der Fachbereich 36 wurde bereits am Verfahren beteiligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 3: Fachbereich – Technische Betriebe der Stadt Leverkusen (TBL) 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Bedenken mitgeteilt.  
Die Belange der TBL zur Versickerung von Niederschlagswasser wurden im 
Verfahren bereits berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B-C: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
sowie der Behörden 

 
Während der öffentlichen Auslegung gingen von folgenden Trägern öffentlicher 
Belange Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von Fehlanzeigen oder weil 
sie keine Bedenken beinhalten nicht abwägungsrelevant sind: 

- Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie NRW 
- Bezirksregierung Köln, Dez. 33 
- Bezirksregierung Köln, Dez.35 
- Bundesnetzagentur 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr 
- Stadt Burscheid 
- Evonik Operations GmbH 
- Gascade Gastransport GmbH 
- Kirchenkreis Leverkusen 
- LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
- Stadt Monheim am Rhein 
- Nahverkehr Rheinland GmbH 
- Nord-West Oelleitung GmbH 
- Plusnet GmbH 
- Rheinisch-Bergischer Kreis 
- Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 
- Kreis Mettmann 
- Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 
- Westnetz GmbH Regionaltechnik und Produktmanagement 
- WGL Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 30 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 37 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 40 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 51 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 60 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 65 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 67 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 322 
- Stadt Leverkusen, Fachbereich 612 
- Stadt Leverkusen, Sportpark Leverkusen 

 
Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 
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